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TdL noch an Entgeltordnung 
interessiert?
Am 15. und 16. November 
2010 sollten die Verhand-
lungen über eine Entgeltord-
nung zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) fortgesetzt wer-
den. Bereits am Abend des 
15. November weigerte sich 
die Verhandlungsführung der 
TdL, die Verhandlungen 
weiter zuführen.

Ihre Begründung: ver.di ver-
lasse „erneut die Verhand-
lungsgrundlage“. Sie bezo-
gen sich dabei auf unsere 
Vor stellung, dass alle Vergü-
tungsgruppenzulagen – mit 
einem Abschlag – auch bei 
Neu eingruppierungen weiter-
hin zustehen sollen.

Tatsächlicher Weise

  wurde bisher nur eine 
grundsätzliche Einigung 
darüber erzielt, dass die 
Vergütungsgruppenzulagen 
von der Übertragung der 
entsprechenden Tätigkeit 
an gezahlt und dafür in der 
Höhe vermindert werden 
sollen;

  war die Frage, welche Ver-
gütungsgruppenzulagen 
erfasst werden, nicht 
Gegenstand der Verhand-
lungen. 

Unsere Vorstellungen zu  
den Vergütungsgruppen
zulagen konnten die TdL 
auch nicht überrascht  
haben, da

  wir sie bereits am 9. De zem-
ber 2009 in einer gemein-
samen Verhandlungsnieder-
schrift zu Protokoll gegeben 
haben und 

  die TdL auch zu diesem 
Punkt im Rahmen der 
Gesamteinigung Gesprächs-
bereitschaft signalisierte.

Den Vorwurf des Verlas
sens der Verhandlungs
grundlage muss sich 
 dagegen die TdL gefallen 
lassen:

  Sowohl bei der Geltung der 
allgemeinen Tätigkeits-
merkmale für in der Entgelt-
ordnung nicht geregelte 
besondere Tätigkeitsfelder

  als auch bei der Zuordnung 
der Tätigkeitsmerkmale mit 
„kurzen“ Aufstiegen zu den 
Entgeltgruppen 5 und 8 TV-L

haben ihre Vertreter im 
August 2009 abgesteckte 
gemeinsame Grundsätze 
nicht eingehalten.

Uns drängt sich damit der 
 Eindruck auf, dass die Ver-
handlungsführung der TdL 
den Schulterschluss mit dem 
Bund und der VKA sucht. 
VKA und Bund blockieren 
trotz der Verständigung auf 
die Prozessvereinbarung zur 
Entgeltordnung in der Tarifei-
nigung vom 27. Februar 2010 
weiterhin jeden Fortschritt in 
den Verhandlungen über eine 
Entgeltordnung zum TVöD.

Jetzt wird die Entgelt
ordnung eine besondere  
Rolle in der Tarifrunde 
2011 spielen!
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